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Zehn Arbeitsgruppen
befassen sich bereits
seit Anfang 2007 
intensiv mit dem
neuen Entgeltsystem.
Die Kolleginnen und
Kollegen haben be-
reits enormes gelei-
stet. Und doch ist
noch einiges zu tun.
Nachfolgend ein 
Einblick in die 
Arbeit der einzelnen 
Arbeitsgruppen.

keitsbeschreibungen weiterhin
nötig ist, oder deren Aufnahme
im Entgeltgruppenverzeichnis 2
(Obersätze) ausreicht. Ziel ist es,
den Einstieg des Wagenmeisters
in der Eingruppierung leistungs-
gerecht zu positionieren. Die
Anforderungen an den „ein-
fachen Wagenmeister“ sind
enorm gestiegen und die Be-
zahlung ist auf dem Stand von
1994 stehen geblieben. 

Immer mehr 
Verantwortung im
Betriebsdienst
Die Tätigkeit der Mitarbeiter im
äußeren Betriebsdienst (Tätig-
keitsgruppe III) hat sich in den
letzten 10 Jahren, vor allem
durch Rationalisierung und
Technisierung, rasant gewan-
delt. Elektronische Stellwerke
(ESTW) und Betriebszentralen
(BZ) sind entstanden, Arbeit
wurde verdichtet, die Belastun-
gen haben enorm zugenom-
men. Die Beschäftigten haben
eine immense Verantwortung
für immer größere Bereiche, für
tausende Reisende und Sach-
werte in Millionenhöhe. Dies
muss sich neben der Qualifika-
tion im Entgelt widerspiegeln. 

Neue Tätigkeiten und Tätig-
keitsbilder, wie der örtlich zu-
ständige Fahrdienstleiter (özF)
oder der Zuglenker in BZ`ten,
müssen Berücksichtigung im
neuen Tätigkeitsverzeichnis fin-
den. Nicht vergessen werden
dürfen die Disponenten. Sie ge-
währleisten mit ihrer Arbeit die
Qualität auf einem immer höher
belasteten Streckennetz bei zu-
nehmender Bautätigkeit. Fragen
nach der Bezahlung der Be-
zirksleiter Betrieb, aber auch der
damit verbundenen Tätigkeit
des Notfallmanagers müssen

neu bewertet werden. Zudem
müssen alle Tätigkeiten in der
Tätigkeitsgruppe III untereinan-
der, aber auch zu den anderen
Tätigkeitsgruppen gewichtet
und gewertet werden, damit ei-
ne möglichst objektive Eingrup-
pierung und Bezahlung im neu-
en Entgeltgruppenverzeichnis
erreicht wird. 

Die Verhandlungen zur Tätig-
keitsgruppe III stehen noch am
Anfang. Viele Punkte sind noch
strittig. Fest steht allerdings, dass
neben der notwendigen Quali-
fikation auch Verantwortung
wieder verstärkt Eingang in die
Bezahlung finden muss.

Qualifikation und
Leistung bei 
Lokführern
Für die Lokführer muss es künf-
tig eine klare und spürbare Ent-
wicklungsmöglichkeit inner-
halb der Tätigkeitsgruppe IV ge-
ben. Dabei sollen Qualifikation,
Leistung und Berufserfahrung
angemessen Berücksichtigung
finden. Deshalb fordert die TG
neben den Funktionen Bereit-
stellungslokführer und Strek-
kenlokführer eine weitere Funk-
tion für die Lokführer. Damit soll
gewährleistet werden, dass
nach einer mehrjährigen Beruf-
serfahrung eine Höhergruppie-
rung erfolgt.  

Die Arbeitgeberseite lehnt dies
bislang ab. Sie fordert vielmehr,
dass es für die Lokführer einen
niedrigeren Einstieg geben soll.
Verminderte Baureihen- und
Streckenkenntnis sollen dafür
die Voraussetzungen sein.  Das
lehnt die TG strikt ab. Der erfol-
greiche Erwerb des Lokführer-
scheins ist die Voraussetzung für
einen Streckenlokführer. Dabei
wird nicht unterschieden zwi-

schen einem Light- und einem
Deluxe-Lokführer.

Lokrangierführer
künftig höher 
eingruppieren
Die Anforderungen an die Lok-
rangierführer sind stetig gestie-
gen. Sie sind mittlerweile, vor
allem im Güterverkehr, multi-
funktionale Mitarbeiter. Den-
noch gab es für Lokrangierfüh-
rer bislang keine Entwicklungs-
möglichkeit im ETV. Bei den Ver-
handlungen konnte für die
Tätigkeitsgruppe V weitgehend
Einvernehmen mit dem Arbeit-
geber erreicht werden. Das be-
trifft sowohl die Beschreibung
der Tätigkeit als auch die verti-
kale Wertigkeit sowie die Auf-
stiegsmöglichkeiten. 

So konnte die TG erreichen, dass
der vom Arbeitgeber geforderte
Anteil der Streckenfahrten der
Lokrangierführer in Höhe von
mindestens 30 Prozent ersatzlos
gestrichen wurde. Einigkeit
herrscht auch darüber, dass der
Lokrangierführer in eine höhere
Entgeltgruppe kommen soll, für

Intensive Arbeit am
neuen Entgeltsystem

Anforderungen an
Wagenmeister
enorm gestiegen
Um die Sondierungen zum er-
sten Schritt schnellstmöglich ab-
zuschließen, bestand in der ge-
meinsamen Tätigkeitsgruppe II
Einvernehmen, zunächst die
bisher in den Tätigkeitsbe-
schreibungen aufgenommenen
Qualifikationsvoraussetzungen
auszublenden. Deshalb wurden
vom Arbeitgeber entsprechend
neue Tätigkeitsbeschreibungen
vorgelegt. Nach weiteren Ge-
sprächen soll dann entschieden
werden, ob die Aufnahme der
Qualifikationen in den Tätig-
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den das entscheidende Tätig-
keitsmerkmal die Streckenfahrt
ist. Damit ist der Weg frei, auch
Lokrangierführer in die Entgelt-
gruppe wie die Triebfahrzeug-
führer einzugruppieren.

Anforderungen 
bei  Railion 
steigen
Die Tätigkeitsgruppe VI ist in
den Verhandlungen zum jetzi-
gen Zeitpunkt auf einem guten
Weg. Der Anfang gestaltete sich
sehr schwierig, da der Arbeitge-
berseite offensichtlich nicht
ganz klar war, was das Kunden-
Service-Zentrum (KSZ) Duis-
burg überhaupt macht. Eine Ver-
gleichbarkeit der Tätigkeiten des
KSZ Duisburg mit denen in der
Fläche ist kaum möglich. Das
KSZ Duisburg ist einmalig bei
Railion Deutschland und lässt
somit keinen Vergleich mit an-
deren Berufsgruppen oder Tätig-
keiten zu. 

Aber auch hier muss es klare
und spürbare Entwicklungs-
möglichkeiten durch alle Ent-
geltstufen geben. Die Anforde-
rungen an die Kolleginnen und
Kollegen steigen stetig wie die
Kundenansprüche. Aber vor al-
lem ständige Systemwechsel
und Überarbeitungen sowie
Umstrukturierungen machen
den Kolleginnen und Kollegen
das Leben schwer. Ein neues
Entgeltsystem ist wichtig, aller-
dings nicht wie auf Arbeitgeber-
seite vielleicht gewünscht, um
den Lohn nach unten zu
drücken.

Kriterien für 
Kundenbetreuer
im Nahverkehr
Wichtig für das Thema neue Ent-
geltstruktur im KiN Bereich
(Tätigkeitsgruppe VII) ist, dass
das Verwirrspiel mit den vielen
Buchstaben beziehungsweise
Tätigkeitsbezeichnung für den
KiN aufhört, zum Beispiel
KiN/M, was sowohl Marketing
als auch Multifunktional heißen
kann oder KiN/F, was Fahrgeld-
sicherer bedeutet. In der neuen
Entgeltstruktur gibt es KiN Mul-

tifunktional, KiN / Betrieb und
KiN. Die vorhandenen Mitar-
beiter müssen je nach Herkunft
oder aktueller Tätigkeit zuge-
ordnet werden. Außerdem gilt
es, Kriterien zu schaffen, die ein-
heitlich gelten. Des weiteren
muss auf jeden Fall gewährlei-
stet sein, dass mit Einführung der
neuen Entgeltstruktur keiner
weniger Geld bekommt ( gere-
gelt in § 2 ZÜTV ), aber die Mög-
lichkeit mehr Geld zu bekom-
men einfacher wird, da es künf-
tig Bandbreiten geben soll.

Lückenlosen 
Karriereweg für
Bordpersonale
Die Arbeitsgruppe Bordperso-
nale (Tätigkeitsgruppe VII), zu-
sammengesetzt aus Vertretern
des Fernverkehrs (Zub und Ga-
stro) und Regio, hat sich inten-
siv mit dem Tätigkeitsverzeich-
nis auseinandergesetzt. Dabei
gelang es, entgegen dem Ar-
beitgeberentwurf, den einzel-
nen Funktionsgruppen, allein
aus der Tätigkeitsbeschreibung
heraus, den Stellenwert zukom-
men zu lassen, der als gerecht-
fertigt anzusehen ist. Ferner
wurde das Ziel erreicht, nun-
mehr einen lückenlosen Karrie-
reweg aufzeigen zu können.
Aufgrund dieser professionellen
Zusammenarbeit der Arbeits-
gruppe mit der TG konnten acht
neue Funktionen in das Tätig-
keitsverzeichnis aufgenommen
und verbesserte Stufen erreicht

werden. Strittig ist noch der 1.
Zugbetreuer mit zugehöriger
Tätigkeitsbeschreibung. Dabei
hat die TG in den Verhandlun-
gen die Wertigkeit dieser Funk-
tion verdeutlicht und die klare
Forderung nach Aufnahme ge-
stellt.

Wertigkeitsstufen
bei Verkauf im 
Personenverkehr
Für die Tätigkeitsgruppe VIII hat
der Arbeitgeber zugesagt, dass
kein bisher Beschäftigter im Ver-
kauf ein geringeres Einkommen
haben soll als jetzt. Einigkeit be-
steht bereits über die Tätigkeiten
und Anforderungen vom Emp-
fangschef, Berater Schul- und
Gruppenreisen sowie Berater
Firmenreiseservice. Doch es
gibt auch noch Knackpunkte. So
müssen nach Auffassung der TG

der Leiter Reisebüro und der
Reiseberater Reisebüro eine
Wertigkeitsstufe höher gesetzt
werden. Der Reiseberater Rei-
sebüro sollte auf keinen Fall
niedriger eingestuft werden als
der Berater Schul- und Grup-
penreisen. Auch über die Wer-
tigkeit der Reiseberater mit ihren
jeweils unterschiedlichen An-
forderungen besteht noch keine
Übereinstimmung. 

Unterschiedliche
Auffassungen bei
Station&Service 
Die ehrenamtlich besetzte Ar-
beitsgruppe für die Tätigkeits-
gruppe IX hat in den zurücklie-
genden Monaten eine Vielzahl
von Sitzungen durchgeführt.
Hierbei wurden  entsprechende
Forderungen der TG erarbeitet
und die vom Arbeitgeber einge-
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brachten Vorschläge beraten. Zu
den einzelnen Tätigkeiten be-
ziehungsweise Beschreibungen
bestehen zum Teil noch erheb-
lich unterschiedliche Auffassun-
gen.

Dazu gehören die Bereiche
Zugansage, Service Point, Mo-
biler Service, Nichttechnische
3-S-Zentrale, Kundenservicem-
anager.

Administration:
Eingruppierung
über Obersätze
Die Arbeitsgruppe für den ad-
ministrativen Bereich (Tätig-
keitsverzeichnis X)  beschäftigt
sich mit den Fragen der sachge-
rechten Eingruppierung von
Mitarbeitern im Verwaltungsbe-
reich in den Zentralen und Nie-
derlassungen der DB AG. Es
handelt sich hierbei um sehr he-
terogene Tätigkeiten, die man
nicht verallgemeinern und über
einen „Kamm scheren“ kann.
Daher ist das Meinungsbild der
Arbeitsgruppe derzeit, das man

auf das Tätigkeitsverzeichnis X
eher verzichten kann, um eine
sachgerechte Eingruppierung
über die Obersätze zu errei-
chen. Eine schematische Lösung
würde der Vielfalt nicht gerecht
werden. 

Werkstätten, 
Instandhaltung und
Oberbau
Bei der Tätigkeitsgruppe I gibt es
noch große Differenzen zwi-
schen den Forderungen der TG
und dem Arbeitgeberangebot.
Die Forderungen der TG wurden
auf etlichen Veranstaltungen der
entsprechenden Fachgruppen
auf Hauptfachgruppenebene
und Bezirksfachgruppenebene
und auch in örtlichen Diskus-
sionen erstellt. Es gilt nun ge-
genüber dem jetzt gültigen ETV
die verschiedenen Qualifizie-
rungsstufen sowohl auf Fachar-
beiterebene als auch auf Mei-
sterebene abzubilden. Das Qua-
lifikationsprofil in den einzelnen
Gruppen muss stärker berück-

sichtigt werden und sich in der
Eingruppierung entsprechend
niederschlagen. Im Bereich der
Instandhaltung darf es nur ma-
ximal zwei Tätigkeitseinstufun-
gen unterhalb der Ecklohngrup-
pe (Facharbeiter 1) geben. Denn
auch im Bereich der Betriebsar-
beiter – oder neu genannt In-
standhalter – werden die Anfor-
derungen ständig höher. Die
Qualifikationsvoraussetzungen

müssen klar in den Tätigkeitsbe-
schreibungen aufgenommen
werden. Die technischen und
Sicherheitsanforderungen an
die Arbeiten sind gestiegen.
Auch dieses muss in den ent-
sprechenden Beschreibungen
wiederzufinden sein. Ebenso
müssen die Qualifikationen
nach dem Berufsbildungsgesetz
in die Tätigkeitsbeschreibungen
aufgenommen werden.

Die Tarifgemein-
schaft TRANSNET/
GDBA (TG) hat den
Agv MoVe aufgefor-
dert, die Tarifver-
handlungen zu ei-
nem neuen Entgelt-
system im Geltungs-
bereich des Kon-
zernETV umgehend
fortzusetzen. Die
Verhandlungen wa-
ren, um die Einkom-
mensrunde 2007
nicht zu belasten,
von der TG ausge-
setzt worden. Nun
soll es zügig weiter-
gehen.

D as heute gültige Entgeltsy-
stem stammt vom Anfang
der Bahnreform, aus den

Jahren 1993/94. Seitdem hat
sich der DB-Konzern massiv
verändert. Die geltenden Zu-
ordnungen sind zu starr. Über-
all ist von Leistung die Rede.
Auch von den Bahn-Beschäftig-
ten wird immer mehr Leistung
verlangt. Zugleich sind die Auf-
stiegsmöglichkeiten begrenzt,
zwischen den Entgeltgruppen
gibt es zu wenig Durchlässig-
keit. Das will die TG verändert
wissen –  für alle Beschäftigten.

Ziel ist, eine gerechte Bezah-
lung unterschiedlicher Beschäf-
tigtengruppen im Bahnkon-
zern. Dabei sollen objektive
Kriterien einer Lohndifferenzie-
rung zwischen den einzelnen

Beschäftigtengruppen verein-
bart werden. Aus Sicht der TG
zählen hierzu insbesondere
Fragen der Qualifikation, Erfah-
rung, Verantwortung, Belastung
und Leistung.

Im vergangenen halben Jahr
wurde in zehn Arbeitsgruppen
der TG bereits intensiv gearbei-
tet. Auf Grundlage der bisheri-
gen Ergebnisse gilt es nun, für
alle Beschäftigtengruppen im
Bahnkonzern zu einer nach-
vollziehbaren Bewertung zu
kommen. Es wurde bereits viel
geschafft. Dennoch gibt es noch
eine Reihe von offenen Punkten
und Differenzen zwischen den
Vorstellungen des Arbeitgebers
und den Forderungen der TG.
Daher besteht noch erheblicher
Verhandlungsbedarf.

Gerechter Lohn für gute ge-
meinsame Arbeit ist das Ziel. Es
gilt, insbesondere unter Berück-
sichtigung der Kriterien Quali-
fikation, Verantwortung, Bela-
stung und Leistung die Ver-
handlungen für ein neues Ent-
geltsystem fortzuführen.

Berücksichtigt werden sollen
dabei auch die vom Arbeitgeber
aufgestellten Kompetenzprofile
zu den einzelnen Tätigkeiten.
Es kann nicht angehen, dass der
Arbeitgeber von Beschäftigten
universelle Einsetzbarkeit und
Hochleistungen ähnlich eines
Spitzensportlers abfordert, aber
nur ein Taschengeld dafür be-
zahlen will. Eine Abwertung
von Tätigkeiten darf es im neu-
en Entgeltgruppenverzeichnis
nicht geben.

Verbesserungen im 
Entgeltsystem gefordert


